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Antrag TuS Aumühle - Wohltorf 
Erhaltung der Stellplätze vor der Sporthalle Aumühle 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
17.01.2023 Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung 
09.03.2023 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt dem Antrag des TuS Aumühle – Wohltorf zum 
Erhalt der Stellplätze vor der Turnhalle zuzustimmen.  
 
 

Sachverhalt: 
Vom TuS Aumühle – Wohltorf liegt ein Antrag vor, dass die Stellplätze vor der 
Sporthalle erhalten bleiben sollen.  
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 b. 
Gemäß der Baugenehmigung wurden insgesamt 37 neue Stellplätze errichtet, 23 
Stellplätze am Schwarzen Weg und 14 Stellplätze hinter der Schule.  
Der Bebauungsplan verhindert nicht die Stellplatznutzung nach dem Schulbetrieb.  
Die Gemeinde hat aber die Stellplätze extra neu gebaut, damit sich die verkehrliche 
Situation in der Ernst-Anton-Straße verbessert. Bei Erhalt der Stellplätze würde der 
gewünschte Effekt nicht eintreten, weil dann weiterhin alle Beteiligten wie bisher 
versuchen werden in diesem Bereich zu parken.  
Die Verlegung des Parkplatzes soll auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
des Schulweges der Kinder beitragen. Bei Großveranstaltungen würde die 
Möglichkeit bestehen, diese Stellplätze zusätzlich zu nutzen, falls es die Gemeinde 
wünscht.  
Gehbehinderte Personen können auch die Stellplätze im Rondell benutzen, ggf. 
könnte die Gemeinde vielleicht 2 Stellplätze extra beschildern.  
Für die Anlieferung könnte für den TuS ein einzelner Stellplatz vorgesehen werden. 
Der Zugang müsste dann entsprechend geregelt werden.  
Rettungsfahrzeuge können wie bisher über den Schulhof die Turnhalle erreichen.  



Durch eine entsprechende Beschilderung des Weges zum Sportplatz wird die Anzahl 
der Besucher sicherlich nicht abnehmen.  
Der Hol- und Bringdienst der Kinder seitens der Eltern zur Schule über die Ernst-
Anton-Straße ist nicht gewünscht. Die Eltern können die Kinder in der Wendeschleife 
in der Bürgerstraße absetzen oder auf dem Parkplatz parken und die Kinder die 
wenigen Meter den Gehweg zur Turnhalle nutzen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
im Verwaltungshaushalt: Nein 
Im Vermögenshaushalt: Nein 
 
 

Anlage/n: 
1 Antrag auf Erhalt des Parkplatzes vor der Sporthalle Aumühle 

 
 


	Beschlussvorschlag:
	Sachverhalt:
	Finanzielle Auswirkungen:
	Anlage/n:

